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Nachweis der
Einlagenrückgewähr bei
Ausschüttungen einer EU-
Kapitalgesellschaft im
Steuerfestsetzungsverfahren des
Anteilseigners

Es ist mit Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar, dass inländische Anteilseigner
einer Drittstaatenkapitalgesellschaft im Rahmen des
Steuerfestsetzungsverfahrens den Nachweis führen können, dass ein
bestimmter Bezug als Einlagenrückgewähr zu qualifizieren ist,
Ausschüttungen an inländische Gesellschafter einer EU-
Kapitalgesellschaft gemäß § 27 Abs. 8 Satz 9 KStG ohne weitere
Nachweismöglichkeit des Anteilseigners jedoch stets als
Gewinnausschüttung gelten, wenn die EU-Kapitalgesellschaft das
Feststellungsverfahren gemäß § 27 Abs. 8 KStG nicht betreibt. Dies hat
der Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil entschieden.

https://blogs.pwc.de/en/steuern-und-recht/article/228275/
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Sachverhalt

Die Beteiligten streiten darüber, ob die von dem Kläger im Streitjahr 2011 aus einer österreichischen

Kapitalgesellschaft (der I-AG) bezogene Ausschüttung gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 des

Einkommensteuergesetzes in der im Streitjahr anzuwendenden Fassung (EStG) aufgrund einer

Einlagenrückgewähr als nicht steuerbarer Kapitalertrag zu behandeln ist.

Das Finanzamt behandelte die Ausschüttung als steuerpflichtigen Kapitalertrag.

Die Klage vor dem Hessischen Finanzgericht blieb ohne Erfolg.

Entscheidung des BFH

Der BFH hat sich der Auffassung der Vorinstanz angeschlossen und die Revision als unbegründet

zurückgewiesen.

Fragen der Vereinbarkeit des von der ausschüttenden EU-Kapitalgesellschaft zu betreibenden

Feststellungsverfahrens gemäß § 27 Abs. 8 Körperschaftsteuergesetz (KStG) mit höherrangigem Recht

hinsichtlich des grundsätzlichen Erfordernisses des Verfahrens, der Antragstellung und -frist, der

Anforderungen an den Nachweis einer Einlagenrückgewähr und der Mitwirkungs- und Antragsrechte des

Anteilseigners sind nicht im Rahmen der Veranlagung des Anteilseigners zu klären.

Es ist mit Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar, dass inländische Anteilseigner einer Drittstaatenkapitalgesellschaft im

Rahmen des Steuerfestsetzungsverfahrens den Nachweis führen können, dass ein bestimmter Bezug als

Einlagenrückgewähr zu qualifizieren ist, Ausschüttungen an inländische Gesellschafter einer EU-

Kapitalgesellschaft gemäß § 27 Abs. 8 Satz 9 KStG ohne weitere Nachweismöglichkeit des Anteilseigners

jedoch stets als Gewinnausschüttung gelten, wenn die EU-Kapitalgesellschaft das Feststellungsverfahren

gemäß § 27 Abs. 8 KStG nicht betreibt.

Die Frage, ob es mit den Vorgaben der Kapitalverkehrsfreiheit (Art. 63 AEUV) vereinbar ist, dass

inländische Gesellschafter von EU-Kapitalgesellschaften den Nachweis einer Einlagenrückgewähr für einen

bestimmten Bezug im Rahmen des Steuerfestsetzungsverfahrens nicht selbst führen dürfen, ist im

Klageverfahren gegen einen Einkommensteuerbescheid des Anteilseigners nur dann

entscheidungserheblich, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass nach den Vorgaben der

Verwendungsfiktion in § 27 Abs. 1 Sätze 3 und 5 KStG eine Einlagenrückgewähr vorliegen könnte.

Fundstelle

BFH, Urteil vom 27. Oktober 2020 (VIII R 18/17), veröffentlicht am 04. Februar 2021.
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